
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*** Anwenderinformation *** 

Zur Umsetzung der europäischen Verordnung 1907/2006/06 

„Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe“ 

(REACH-VERORDNUNG) 

für das Fertigungssortiment der 

topcut-bullmer GmbH 

Heutal 7, 72537 Mehrstetten 

 

Um unsere Informationspflicht im Rahmen der in Kraft getretenen Chemikalienverordnung (REACH) 
Rechnung zu tragen, möchten wir als nachgeschalteter Anwender von Chemischen Stoffgemischen 
etc. darüber informieren, dass 

 

- wir alle Lieferanten auffordern/aufgefordert haben, uns die Bestellungen zu REACH-   
relevanten    Stoffen zu informieren und Sicherheitsdatenblätter bereitzustellen. Dies gilt auch 
für die von der ECHA veröffentlichten Liste besonders besorgniserregender Stoffe (CSVHC) 
als Bestandteil der EU-Verordnung 1907/2006/EG. 

- bereitgestellte Sicherheitsdatenblätter zu Chemikalien/Stoffgemischen, die für unsere 
Erzeugnisse verwendet werden oder während der Herstellung mit den Erzeugnissen in 
Berührung kommen, zur Informationsweitergabe in unserem Hause  eingesehen werden 
können. 

- wir als nachgeschalteter Anwender von chemischen Stoffen/Stoffgemischen keiner 
Registrierungspflicht unterliegen. 

 

Unser Ansprechpartner zu Fragen der REACH-Verordnung: 

Frau Maria Schmucker 

Telefon: 07381 183-0 

 E-Mail:  maria.schmucker@topcut-bullmer.com 

 

           

 

          
Mehrstetten, den 21.06.2011     


